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weisen. Der erwähnte Regierungsratsbeschluß weist eine Rodungsfläche
auf von 450,49 Hektaren. Darin ist der Staatswald nur mit rund 48

Hektaren und die großen Korporationswälder sind überhaupt nicht
beteiligt. Diese ungleiche und ungerechte Verteilung der Flächen hat
in unseren Gemeinden und weit darüber hinaus große Erbitterung und
Unwillen ausgelöst. Wir protestieren deshalb gegen ein solches Vor-
gehen. Diese Verfügung erweckt den Eindruck, daß der große Wald-
besitz geschont, der kleine aber bestraft werden soll. Wir lehnen uns

gegen die Meinung der staatlichen Organe auf, welche glauben, der
StaatsöesHz sei geheiligt und dürfe nicht angetastet werden. Wir ver-
langen, daß die notwendigen Waldrodungen zur Hauptsache vom großen
Staatswaldbesitz und den großen Korporationen getragen werden. Auf
jeden Fall aber verlangen wir für die betroffenen Waldbesitzer in
vollem Umfang Realersatz.

Auf die klimatischen Verhältnisse ist bei Waldrodungen weitgehend
Rücksicht zu nehmen, damit das jetzige Kulturland nicht Schaden
leidet, der Ertrag geschmälert oder ganz in Frage gestellt wird. Wir
sind überzeugt, daß die vorhandenen Düngemittel nutzbringender auf
unseren bewährten Kulturböden eingesetzt, statt auf ungeeignetem Ro-
dungsboden verschwendet werden.

In den Artikeln 4 bis 9 des genannten Regierungsratsbeschlusses
wird die Frist für die Inangriffnahme der Rodung festgesetzt auf den
15. Februar 1944. Waldbesitzern, welche bis zu diesem Zeitpunkt mit
der Rodung nicht begonnen haben, wird mit Zwangsrodung auf ihre
Kosten gedroht.

Gegen diese brutale Verfügung erheben wir in aller Form Protest.
Es wird hier mit unserem verbrieftem Eigentum in einer Art und Weise
umgegangen, die uns lebhaft an das Regiment unserer gnädigen Herren
und Oberen erinnert.

Wir verwahren uns gegen diese willkürlichen Eingriffe in die
heiligen Rechte des Privatbesitzes und vor allem des Berner Bauern.
Wir werden uns mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln gegen diese
ungerechten Verfügungen zur Wehr setzen.

Die Behörden und Organe in Bern werden darauf aufmerksam ge-
macht, daß der gute Wille zur vermehrten Produktion in der Landwirt-
Schaft durch diese Zwangsrodungen nicht gefördert wird. „Holzbörse".
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Mitgliederbeitrag 1944
Die Mitglieder des Schweizerischen Forstvereins werden gebeten,

den Jahresbeitrag von Fr. 15.—• unter Benützung des beiliegenden Ein-
zahlungsscheines auf Postscheck VIII 11 645 zu begleichen, ansonst er-
folgt Einzug des Betrages durch Nachnahme.

Zün'cA, Ottikerstraße 61.
Der Kassier : Haws FZeiscA, Forstmeister.
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